Schlussbericht zum Seminar

„Rechtsphilosophische Begründung der Menschenrechte“

01. bis 04. September 2008

Abtei der Benediktinerinnen auf Frauenwörth, Oberbayern/Deutschland
von Patrick Huser, Mitarbeiter an der Professur für Kirchenrecht und Staatskirchen​recht der Universität Luzern

Zum Seminar

Vom 01. bis zum 04. September fand erneut ein Seminar der Professur für Kirchen​recht und Staatskirchenrecht der Theologischen Fakultät der Universität Luzern auf der Insel Frauenchiemsee statt. Die Leitung und die Organisation des interdis​ziplinären Seminars war ein Gemeinschaftsprojekt von Prof. Kurt Seelmann von der Juristischen Fakultät der Universität Basel und von Professor Adrian Loretan von der Theologischen Fakultät der Universität Luzern. Insgesamt hatten sich 10 Studie​rende für die Veranstaltung eingeschrieben; 5 Studierende waren von der Theologi​schen Fakultät der Universität Luzern, weitere 4 Studierende von der Rechtsfakultät der Universität Luzern und eine Studierende von der Kultur- und Sozialwissenschaft​lichen Fakultät der Universität Luzern. Als besonderer Gast nahm Dr. Karl-Christoph Kuhn von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen am Semi​nar teil.
Das Ziel des Seminars lag darin, die Genese verschiedener Menschenrechtsbe​gründungen aus rechtsphilosophischer Sicht zu untersuchen. Dazu hatten die Teil​nehmenden des Seminars jeweils einen Schlüsseltext eines relevanten Autors vor​bereitet. Eine Mehrzahl der Texte entstammte der von Prof. Kurt Seelmann zusam​mengestellten Sammlung von Texten zur Rechtsphilosophie von der Antike bis ins 19. Jahrhundert (Helbing & Lichtenhahn, Basel/Genf/München, 2000).
Die Vorträge sollten Aufschluss geben über den geschichtlichen Kontext des Autors und inwiefern der entsprechende Ansatz eine überzeitliche und für die Begründung des Menschenrechtsgedankens wesentliche Aussage beinhaltet. Schliesslich waren die Teilnehmenden aufgefordert, die Vorgehensweise des Autors zur Begründung universaler Normen bzw. den spezifischen Beitrag zur normativen Begründung der Menschenrechte darzustellen.
Die Referate
Das erste Referat hielt Frau Barbara Korl-Kaeser, Theologische Fakultät der Univer​sität Luzern, über Marsilius von Padua, der zwischen 1275 und 1290 in Padua lebte. Marsilius von Padua war Staatstheoretiker, Politiker und ein bedeutender Vertreter des scholastischen Aristotelismus.

Frau Korl-Kaeser hatte als Textgrundlage den dritten Teil des Defensor pacis ge​wählt. Der 1324 veröffentlichte Traktat wird als Marsilius’ Hauptwerk betrachtet, wel​ches er dem römisch-deutschen König Ludwig dem Bayern widmete. Darin vertrat Marsilius den Gedanken einer Art von Volkssouveränität – allerdings nicht im modernen Sinne – und negierte damit den Herrschaftsanspruch des römischen Pontifex.
Im zweiten Referat, das Frau Scarlett Estermann, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Luzern, hielt, kam die Schrift Leviathan von Thomas Hobbes zur Dar​stellung, insbesondere das 16. Kapitel Von den bürgerlichen Gesetzen.

Thomas Hobbes, der von 1588 bis 1679 lebte, war ein englischer Mathematiker, Staatstheoretiker und Philosoph der frühen Neuzeit. In seinem Hauptwerk Leviathan beschäftigt sich Hobbes mit der Überwindung des von Unsicherheit geprägten ge​sellschaftlichen Naturzustands durch die Gründung des Staats, also der Übertra​gung der Macht auf einen Souverän. Dies geschieht durch einen Gesellschaftsver​trag, in dem alle Menschen unwiderruflich ihr Selbstbestimmungs- und Selbstvertei​digungsrecht auf den Souverän übertragen, der sie im Gegenzug voreinander schützt.
Das dritte Referat hielt Herr Patrick Huser, Theologische Fakultät der Universität Lu​zern, über das dritte Prinzip des Traktats Einige Rechtsprinzipien zur Behandlung der westindischen Frage von Bartolomé de Las Casas. Las Casas lebte von 1484 bis 1566 und war ein Mitglied des Dominikanerordens. Als Jurist war er in den spanischen Kolonien in Amerika tätig; durch seinen Einsatz für die Rechte der Indios wurde er bekannt als ein frühneuzeitlicher „Menschenrechtsaktivist“.
Frau Anja Rosenberg, Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Luzern, stellte im vierten Referat den Teilnehmenden Immanuel Kant vor. Sie be​schränkte ihre Darstellung auf den dritten Abschnitt der Kritik der reinen Vernunft, in welchem Kant den Freiheitsbegriff als Schlüssel zur Erklärung der Autonomie des Willens ausführt. Immanuel Kant, der von 1724 bis 1804 in Königsberg lebte und lehrte, war einer der bedeutendsten Philosophen. Sein Werk Kritik der reinen Ver​nunft kennzeichnet einen Wendepunkt in der Philosophiegeschichte und den Beginn der modernen Philosophie.
Im fünften Referat von Frau Gabriela Tschütscher, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Luzern, stand Friedrich Cal von Savignys Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft im Mittelpunkt. Textgrundlage war das zweite Kapitel Entstehung des positiven Rechts.
Friedrich Carl von Savigny, der von 1779 bis 1861 in Frankfurt und Berlin lebte, war ein deutscher Rechtsgelehrter und Kronsyndikus. Er begründete die Historische Rechtsschule in Deutschland.
Herr Dr. Karl-Christoph Kuhn, der als Gast der Katholisch-theologischen Fakultät der Universität Tübingen anwesend war, referierte als Sechster über einen Text zu Na​turrecht und christlicher Ethik des römisch-katholischen Moraltheologen Klaus Demmer und zu einem Text über Die Bedeutung der christlichen Botschaft für das Verständnis und die Durchsetzung der Grundwerte des römisch-katholischen Mo​raltheologen Alfons Auer. Beide Theologen gelten als Vorreiter der modernen katho​lischen Moraltheologie, die ihre Basis in der Freiheit der Vernunft hat.
Herr Benjamin Ruch, Theologische Fakultät der Universität Luzern, stellte im siebten Referat Karl Marx Position zu den Menschenrechten vor. Karl Heinrich Marx, der von 1818 bis 1883 lebte, war ein deutscher Philosoph, politischer Journalist sowie Kriti​ker der bürgerlichen Gesellschaft und der klassischen Nationalökonomie. Herr Ruch nahm Das Manifest der Kommunistischen Partei als textliche Grundlage, um damit der Frage nachzugehen, inwiefern Marx die Überwindung des Universalitätsanspru​ches der Menschrechte vorhersah.
Das achte Referat hielt Herr Francesco Papagni über den von 1921 bis 2002 leben​den amerikanischen Philosophen John Rawls. Rawls arbeitete als Professor für Poli​tische Philosophie an der Harvard University und wurde als Autor von Werken wie Eine Theorie der Gerechtigkeit, mit dem er den egalitären Liberalismus begründete, Politischer Liberalismus und Das Recht der Völker, berühmt.
Herr Papagni stellte das Kapitel über den Urzustand von Rawls Schrift Eine Theorie der Gerechtigkeit vor.

Ebenfalls John Rawls zum Gegenstand hatte das neunte Referat von Roland Ca​maano, wobei er aus dem Werk Politischer Liberalismus Rawls fünfte Vorlesung über den Vorrang des Rechten und die Idee des Guten, insbesondere den dritten Paragraphen Grundgüter und interpersonelle Vergleiche, untersuchte.

Beide Referate über Rawls versuchten, die für Rawls Gerechtigkeitstheorie grundle​genden Konzepte des overlapping consus, des Urzustand und des Schleiers des Nichtwissens darzustellen.

Verlauf
Die Teilnehmenden des Seminars waren im Gästehaus der Abtei untergebracht und konnten von dort leicht den im Bibliothekstrakt gelegenen Seminarraum erreichen. Morgens und nachmittags wurden je zwei Seminare gehalten; dienstags fand ein Seminar abends nach dem Nachtessen statt. Die Teilnehmenden stellten jeweils ihren Autor und dessen für die Menschenrechte und Normenbegründung relevanten rechtsphilosophischen Standpunkt dar; daran schloss jedes Mal eine sehr angeregt geführte und fruchtbare Diskussion des vorgebrachten Standpunktes. Insbesondere folgte den Referaten über Thomas Hobbes, Alfons Auer, Karl Marx und John Rawls eine angeregt und kontrovers geführte Debatte über Möglichkeiten und Grenzen der Begründung universaler Normen in einem pluralistischen Kontext, wie man ihn in den westlichen Gesellschaften gegenwärtig antrifft.

Natürlich bot die Fraueninsel mit der den Geist beflügelnden Nähe zum Wasser und dem erhebenden Panorama der Oberbayrischen Alpen die ideale Kulisse, um die während des Seminars aufgegriffenen Themen auf einem Gang über die beschauli​chen Inselwege peripatetisch weiterzuführen.
Die herzliche und unbürokratische Betreuung der Teilnehmenden durch Sr. Scho​lastika McQueen und die ausgezeichnete Bewirtschaftung durch die klösterlichen Betriebe trugen ebenfalls ihren Teil bei, das Seminar zu einer Zeit fruchtbaren Aus​tausches und anregender theologischer und juristischer Reflexionen werden zu las​sen.
Schliesslich wurde die mittwochs unternommene Seminarexkursion nach Salzburg dank der kundigen Führung und den detaillieren Ausführungen von Prof. Kurt Seel​mann zu einer historisch und kunstgeschichtlichen lehrreichen Reise in die Gegen​wart und die Vergangenheit der Mozartstadt.
